
zur effektiven Wahrnehmung seiner Aufgaben nach dem Übereinkommens mgtllfenen Maßnahmen rechtzeitig vor-
Übereinkommen erfon:Ierlich sind, zulegen und ihre ausstehenden Beitdige ZU entrichten; 

noch Behandlung des Berichts des GeneraIsekretärs tIber 
die finanzielle Lage des Ausschusses", 

1. spricht dem A1l&'ICbuß fiJr die Beseitigung der Rassen
diskriminierung Ihre Anerkennung aus fiJr seine Arbeit im 
Zusammenbang mit der Durchfflhrung des Übereinkommens 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und 
des Aktionsprogramms fiJr die Zweite Dekade zur Bekiimp
fung von Rassismus und Rassendiskriminimung' sowie fiJr 
seinen Beitrag ZU den Vorbereitungen fiJr die Dritte Dekade 
zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung; 

2. ermutigt den Ausschuß, voll zur Durchfilhrung der 
Dritten Dekade und ihres Aktionsprogramms" beizutragen, so 
auch durch die Einberufung einer gmneinssmen Tagung des 
Ausschusses und der Unterkommission fiJr die Verhiltung von 
Diskriminimung und den Schutz von Minderheiten; 

3. stellt mit Genugtuung fest, daß der A1l&'ICbuß und der 
Hohe Kommissar der Vereinten Nationen fiJr Menschenrechte 
Verbindung aufgenommen haben, und legt ihnen eindriuglich 
nahe, diese beizubehalten; 

4. begrqpt fll4ßerdem die innovativen Verfahren, die der 
Ausschuß eingefilhrt hat, um die Durchfflhrung des ilberein
konnnens in Staaten zu priIfen, deren Berichte iIherfiillig sind, 
und um abschließende Bemerkungen zu den Berichten der 
Vwtragsstaaten des Übereinkommens zu formulieren; 

5. spricht dem A1l&'ICbußIhre Anerkennung aus fiJr seine 
Bemühungen auf dem Gebiet der Verlriltung von Rassendis
kriminimung. namentlich die Frühwamung und die Driuglich
keitsver1'ahren und begrOßt seine dieshezllglichen Besch!l!sse"; 

6. bringt ihre tiefe Besorgnis dariiber 'lJ.lIfI Ausdruck, daß 
eine Reihe von Vertragsstaaten des Übereinkommens ihre 
finanziellen Verpflichtnngen noch immer nicht erl1llIt haben, 
wie aus dmn Bericht des GeneraIsekretllrs hervorgeht; 

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Aussclmsses tIber seine vierundvierzigste und fI1nfundvierzig
ste Tagung!.; 

8. fordert die VeItragsstaaten nochdrUcklich Qlff, ihre 
innerstaatlichen Verfahren zur Ratifikation der ÄndeIUDg 
betreffend die Finanzierung des Ausschusses zu heschlenni
gen; 

9. ersucht den GeneraIsekretiI. durch ausreichende 
finanzielle Vorkehrungen und geeignete MitteI auch weiterhin 
sicherzustellen, daß der Ausschuß funktionsfiihig bleibt; 

10. fordert die V~ Qlff, Ihren Verpflichtungen 
nach Artikel 9 Absatz 1 des Übereinkonnnens nacbznlrommen, 
ihre periodischen Berichte Ober die zur Durchfilhrung des 

• Af491499. 
, ResoluIion381I4,AnIaga 

• _on43J9I,AnIaga 
• SIebe OjJlrJelles Protokoll der~, Neunundtlle1%lpte 

Tagung, Beilag. 18 (Af49/18), AbschnItt n uud AnbaDg m. 
10 OjJlrJelles Protokoll der ~ N~ Ta. 

gung, Beilag_18 (Af49/18.) 

11. appeUiert nochdrilcTcllch an alle VertragsstaaIen, die 
sich mit Ihren Zahlungen im Rflckstand befinden, Ihren 
ausstehenden finanziellen Vmpflichtnngen nach Artikel 8 
Absatz 6 des Übereinkommens nachzukommen; 

12. ersucht den GeneraIsekretiI, die Vertragsstaaten mit 
Zahlungsrilckstllnden zu bitten, die fliIIigen BetrIlge zu 
entrichten, und der Generalvmsammlung auf ihrer filnfzigsten 
Tagung darüber Bericht zu mstatten; 

13. beschließt, auf ihrer fiInfzigsten Tagung unter dem 
Punkt "Beseitigung von Rassismus und Rassendiskrimin 
rung" den Bericht des GeneraIsekretlI tIber die finanzialle 
Lage des Ausschusses sowie den Bericht des Aussehess

, ZU 

behandeln. 

94. PlenarsiIvmg 
23. Dezember 1994 

4!1/146. DrItte Dekade zur BekBI!qd1mg von Ra """I!snnd 
R_endWtrlmbderung 

DIe GeneralverstJmllllung, 

In Bekr4ftigung ihrer in der Charta der Vereinten Nationen 
enthaltenen Ziele. eine internationale Zusammenarbeit herhei
zufilhren, um intemationale Probleme wirtschaft1icher. s0-

zialer. kultureller und humanitärer Art ZU lösen und die Ach
tnng vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten fiJr alle, 
ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder 
Religion, zu fönIem und zu festigen, 

sowie In BekrtJftlgung Ihrer festen Entschlossenheit und 
ihres Willens, den Rassismus in allen seinen Formen und die 
Rassendiskriminmung vo1lstllndig und bedingungslos ZU be
seitigen, 

unter Hinweis auf die Allgclllleine Erkllirllng der Men
schemechte!1, des Internationale Übereinkommen zur Beseiti
gungjeder Form von Rassendiskriminmung' und das von der 
Organisation der Vereinten Nationen fiJr Erziehung, WUIsell
schaft und Kultur am 14. Dezember 1960 verabschiedete 
Übereinkommen gegen Diskriminimung im Unterrichtswe-
sen1Z

, 

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis der beiden 1978 und 
1983 in Genf abgehaltenen WeItkonferenzen zur Bekämpfung 
von Rassismus und Rassendiskriminimung. 

mit Genugtuung Ober das Ergebnis der im 1uni 1993 in 
Wien abgehaltenen Weltkcnferenz Ober Menschenrechte und 
insbesondere darüber, daß in der Erklllnmg und dem Aktions
programm von W'ten' der Beseitigung von Rassisums, Rassen
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen 
der Intoleranz Aufmerksamkeit gewidmet wird, 

davon Kenntnis nehmend, daß die Unterkommission fiJr die 
Verllütnng von Diskriminierung und den Schutz von Min
derheiten der Menschenrechtskommission empfoblen hat, auf 
ihrer einundfilnfzigsten Tagung die Möglichkeit der Ein
berufung einm Weltkcnferenz gegen Rassismus, Rassendls-

II RIISObttIM 217 A (Iß). 
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kriminierung und ethnische Diskriminierung, Fremdenfeind
licbkeit und andere damit zusammenblingende heutige Formen 
der Intoleranz zu erwägen, die 1997 stattfinden soll13, 

betonend, wie wichtig die TIltigkeit des Sonderbericht
erslattets der Menschemechtskommission flIr heutige Formen 
des Rassismus, der Rassendiskriming, der Fremdenfeind
licbkeit und damit znsammeohängender Intoleranz ist, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 38/14 vom 22. No
vember 1983, deren An1age das Aktionsprogramm flIr die 
Zweite Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und Rassen
diskriminierung enthIUt, 

mit großer Besorgnis feststellend, daß die wichtigsten Ziele 
der heiden Dekaden zur Bekämpfung von Rassismus und 
Rassendiskriminierung trotz der BemOhungen der. interns
tionalen Gemeinschaft nicht erreicht worden sind und daß 
Millionen Menschen selbst heute noch Opfer verschiedener 
Formen von Rassismus und Rassendiskriminierung sind, 

Vltleftt besorgt über die gegenwärtige Tendenz dahin 
gelhend, daß der Rassismus die Gestalt diskriminierender 
Maßnahmen annimmt, die auf der Ku1tur, der Nationalitllt, der 
Religion oder der Sprache beruhen, 

unter Hinweis auf ihre Resolu1ion 48191 vom 20. Dezember 
1993, mit der sie die Dritte Dekade zur Bekämpfung von Ras
sismus und Rassendiskriminierung verkündet hat, 

nach Behandlung der Mittei1ungl4
, die der Generalsekretär 

im Rabmen der Durchfflbrung des Aktionsprogramms flIr die 
Dritte Dekade vo:rgelegt hat, 

fest dflvon fiberzeugt, daß es geboten ist, auf nationa1er und 
internationaler Ebene wirksamere und nachhaltigere Maß
nahmen zur Beseitigung aller Formen von Rassismus und 
Rassendiskrimin zu ergreifen, 

mit Genugtuung lIber den friedlichen Übergang Sildafrikas 
zu einer demokratischen Gesellschaft ohne Rassenscbranken, 

anerkennend, wie wichtig die Stärkung der einzeIstaatli
chen Rechtsvorschriften und Institulionen zur Förderung der 
Harmonie zwischen den Rassen ist, 

Vlt/eftt besorgt darilber, daß das PhIInomen des )ilassismus 
und der Rassendiskriminerung gegen Wanderarbeitnebmer 
trotz der Bernllhungen, welche die internationale Gemeinachaft 
unternimmt, wo den Schutz der Menachenrechte von Wander
arbeitern und ihren Familienangehörigen zu verb essern. immer 
weiter wo sich greift, 

unter Hinweis auf die auf ihrer filnfundvierzigsten Tagung 
verabschierlete Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnebmer und ihrer Familienangehöri
gen!!, 

in der Erlamntnis, daß autochthone Bevölkerungsgruppen 
mitnnter Opfer besonderer Formen des Rassismus und der 
Rassendiskriminierung sind, 

u SIeboEICN.4I199512-ElCN.4ISub.2l1994/56,Kap.IJ,AbsdmittA.Reso
Iudon 1994/2. 

.. A/49/464. 
" Resolution 451158, Anlage. 

1. eridi.irt erneut, daß alle Formen des )ilassismus und der 
Rassendiskriminerung, gleichgll1tig ob in inatituliona1isierter 
Form oder als Ergebnis offizieller Doktrinen der raasischen 
Obe.rlegenheit oder der rassischen Abgrenzung, wie die 
ethnische Säuberung, zu den schwerwiegendsten Menschen
rechtsverletzungen in der heutigen Welt gehören und mit aI1en 
verftlgbaren Mitteln bekämpft werden niOssen; 

2. begrfllJt die Verkilndung der Dritten Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung, die 
1993 begann, verabschiedet das in der An1age zu dieser 
Resolu1ion entbaltene ilberarbeitete Aktionsprogramm flIr die 
Dritte Dekade und ersucht den Generalsekretär, eine weitere 
ÜberprII.fung des Aktionsprogramms vorzunehmen, mit dem 
Ziel, seine Wirksamkeit zu erhöhen und es stärker auf Maß
nahmen auszurichten; 

3_ fordert die Regierungen auf, mit dem Sonderbericht
erstatter der Menschenrechtskommission flIr heutige Formen 
des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeind
licbkeit und damit znsammenhängender Intoleranz 7J]1l8mmen
zuarbeiten, wo ibm die ErfOllung seines Auftrags zu ermög
lichen; 

4. legt allen Regierungen eindringlich nahe, alle er
forderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung neuer Formen des 
Rassismus zu ergreifen, indem sie insbesondere die Mitte1 zu 
deren Bekämpfung laufend anpassen, namentlich auf den Ge
bieten der Gesetzgebung, der Verwaltung, der Bildung und der 
Information; 

5. beschließt, daß die internationale Gemeinschaft im 
allgemeinen und die Vereinten Nationen im besonderen 
Programmen = Bekämpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung höchste Priorität einräumen und sich wilbrend 
der Dritten Dekade verstärkt darwn bemühen sollen, den 
Opfern des Rassismus und aI1er Formen der Rassendiskrimi
nierung Unterstlltzung und Sofortbilfe zu gewähren; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Lage der W~
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen auch kilnftig 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und in seine Berichte 
rege1mlißig vollstllndige Infonnationen lIber Wanderarbeitneh
mer aufzunehmen; 

7. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ~t Vorrang die 
Unterzeichnung und )ilatjfjkatj()n der Internationalen Konven
tion zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnebmer und 
ihrer Familienangehörigen beziehungsweise den Beitritt zu der 
Konvention zu erwägen; 

8. ersucht den Generalsekretär, seine Untersuchung über 
die Auswirkungen der Rassendiskriminierung in den Berei
chen BtzIehung, Ausbildung und BeschlIftigung auf die Kiml;er 
von Minderheitengruppen, insbesondere von Wanderarbeit
nebmern, fortzusetzen und unter anderem konkrete Empfeh
lungen flIr Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen 
dieser Diskriminierung vorzu1egen; 

9. legt dem Generalsekretär, den Organen der Vereinten 
Nationen, den Sonderorgsnisationen, aI1en Regierungen,.den 
zwischenstaatlichen Organisationen und den zustilD~gen 
nichtstaat1ichen Organisationen eindringlich nahe, bei der 
Durcbfilhrung des Aktionsprogramms flIr die Dritte Dekade 
der Lage der autochthonen Bevölkerungsgruppen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 



10. ersucht den Gene.mIsekretli, den Entwurf der Muster
rech1svorschriften, von denen sich die Regierungen beim Erlaß 
weiterer Rechlllvorscbriften gegen Rassendiskriminierung 
leiten lassen können, unter BerOckslchtigung der von den 
Mitgliedern des Ausschusses für die Beseitigung der Rassen
diskriminierung auf dessen vierzigster und einundvierzigster 
Thgung abgegebenen Stellungnahmen zu Oberarbeiten und 
fertigzustellen und den Wortlaut so bald wie möglich zu 
veröffentlichen und zur Verteilung zu bringen; 

11. bittet die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur erneut, die Ausarbeitung 
von Unterrichtsmateria1 und Lebrmitteln zur Förderung von 
Unterrichts-, Ausbildungs- und Bildungsaktivitliten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte und gegen Rassismus und Rassen
diskriminierung zu beschleunigen und dabei besonderes Ge
wicht auf den Grund- und Sekundarscholunterricht zu legen; 

12. vertritt die Allffassung, daß zur Verwirklichung der 
Ziele der Dritten Dekade allen Thilen des Aktionsprogramms 
für die Dritte Dekade gleiche Aufmerksamkeit geschenkt 
werden sollte; 

13. bedauert es, daß einige der für die Zweite Dekade zur 
Beklimpfung von Rassismus und Rassendiskriminiernng ge
planten Aktivitllten wegen unzureichender Ressourcen nicht 
durchgefilbrt worden sind; 

14. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß 
während des Zweijahreszeitraums 1994-1995 die für die 
Durchfllhrung der Aktivitllten der Dritten Dekade erforderli
chen Flllanzmittel zur Verfllgong gestellt werden; 

15. ersucht den Generalsekretär CU4/lerdem, den Aktivitä
ten des Aktionsprogramms für die Dritte Dekade höchsten 
Vorrang einzuräumen; 

16. ersucht den Genera1sekretär/emu, dem WJrtschafts.. 
und Sozialrat jedes Jahr einen detaillierten Bericht Ober alle 
Aktivitäten der Organe der Vereinten Nationen und der Son
derorganisationen vorzulegen, der eine Analyse der eingegan- . 
genen Infonnationen Ober die Aktivitllten zur BeklimpfImg des 
Rassismus und der Rassendiskriminierung enthlilt; 

17. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung 
Vorschllige vorzulegen, mit dem Ziel, das Aktionsprogramm 
für die Dritte Dekade erforderlichenfal1s zu ergänzen; 

18. bittet alle Regierungen, die Organe der Vereinten 
Nationen, die Sonderorganisationen und anderen zwischen
stnatlichen Organisationen sowie interessierte nichtstnatliche 
Organisationen mit Konsultativstatos beim Wirtschafts- und 
Sozialrat, sich voll an der Dritten Dekade zu beteiligen; 

19. bittet alle Regierungen, zwischenstnatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen und Einzelpersonen, die dazu 
in der Lage sind, großzllgige Beiträge an den 'freubundfonds 
für das Programm der Dekade zur Beklimpfung von Rassismus 
und Rassendiskriminierung zu entrichten, nnd ersucht zu die
sem Zweck den Generalsekretlir, auch weiterhin entsprechende 
Kontakte anfzunehtnen und Initiativen zu ergreifen; 

20. beschließt, den Punkt "Beseitigung von Rassismus nnd 
Rassendiskriminierung" auf Ihrer Thgeson:Innng zu belassen 
nnd ihn auf Ihrer f!Infzigsten Thgung mit höchstem Vorrang zu 
behandeln. 

94. PIentJrs/tvmg 
23. Dezember 1994 

ANLAGE 
'Oberarbeitetes AkUonsprogramm fiIr die Dritte Dekade 
. zurBe1dim.pfuDgvonPessJs, ••• wundRaaendJskrlmbde 

rang (1993-2003) 

EInleitung 

1. Die Gesamt- und Einzelzieie der Dritten Dekade zur 
Beklimpfnng von Rassismus und Rassendiskrimin sind 
jene, die die Generalversammlnng in Ziffer 8 der Anlage zu 
Ihrer Resolution 3057 (XXVIII) vom 2. November 1973 für 
die eI!Ite Dekade beschlossen hat: 

"Die Dekade verfolgt letztendlich die folgenden Ziele: 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, ohne 
irgendeinen Unterschied nach Rasse, Hautfarbe, Ab
stannnung oder nationaler oder ethnischer Herkunft, zu 
ftInIem, insbesondere durch die Beseitignng von rassischen 
Votutteilen, Rassismus nnd Rassendiskriminerung; der 
Verbreitung rassistischer Politiken Einhalt zu gebieten, 
fOltbestehende rassistische Politiken abzuschaffen und der 
Enllltehnng von Allianzen, die auf dem gemeinsamen 
Eintreten für Rassismus und Rassendiskriminierung 
beraben,entgegenzuwirken; allen Politiken und Praktiken 
Widerstand entgegenzusetze die zur StlIrknng der rassisti
schen Regime filhren nnd zur Aufrechtetbaltung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung beitragen; die 
irrigen und irrationalen Überzeugungen, Politiken und 
Praktiken, die zu Rassismus nnd Rassendiskriminierung 
beitragen, mlfzumigen, auszusondern und zu verwerfen; 
und den rassistischen Regimen ein Ende zu setzen." 

2. Bei der Aufstellnng der votgeSCblagenen Bestandteile 
des Aktionsptogramms für die Dritte Dekade worde berück
sichtigt, daß die de!zeitigen weItwir!schaftI Bedingungen 
viele Mitgliedstaaten zur Forderung nach Hausballllein
scbrilnkungen veranlaBt haben, was wiederum ZurDckbaltung 
bei der AnzabI nnd der Ausgestaltung der Aktionsprogramme 
erfordert, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Erwägung 
gezogen werden können. Der Generalsekretär bat außerdem 
die entsprechenden VorscbIIIge berOckslchtigt, die der Aus
schuß für die Beseitigung der Rassendiskriminierung auf 
seiner einundvierzigsten Thgung vorgelegt hat. Es worde 
vorgeschlagen, die nachstehend aufgefOhrten Bestandteile des 
Programms als wesentlich zu betrachten, faI1s die für ihre 
Umsetzung erforderlichen Ressourcen zur Verfllgung gestellt 
werden. 

MAssNAHMBN ZUR BESl!lTlGUNG DES VBRMÄCHTNIS8ES 
KUCJ:tJRBLLRR, WIlITSCHAFILlCH UND SOZIALER UN
GLElCllHl!lTEN, DAS Dm APAImIEID HINTBRLASSBN HAT 

3. In Si1dafrika sind trotz des erfolgreichen, friedlichen 
Übergangs zu einer demokratischen Gesellschaft ohne Rassen
schranken, in der die Menschenrechte durch eine fest ver
ankerte Charta der Grundrechte geschOtzt sind, noch kolturelIe, 
wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten bestehen geblieben, 
die das Ergebnis einer historischen Benachteiligung sind. 
Entsprechende AbbilfemaBnahmen der Menschenrechtsorgane 
werden anf diesem Gebiet einen kcPStruktiven Beitrag leisten. 

MAssNAHMBN AUFINTBRNATIONALBR EBENE 

4. Wäbrend der Erörterungen Ober die Zweite Dekade 
zur Beklimpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung 
auf der Arbeitstsgung 1992 des Wlrtschafts-und Sozialrats 



äußerten viele Delegationen ihre Besorgnis über neue Aus
drucksformen des Rassismus, der Rassendiskriminerung, der 
Intoleranz und der Fremdenfeindlichkeit in verscbiedenen 
Thilen der Welt. Betroffen sind davon insbesondere Min
derheiten, ethnische Gruppen. Wanderarbeiter, autochthone 
BevOlkerungsgruppen, Nomaden, Einwanderer und FlOcht-
~. 
5. Den größten Beitrag zur Beseitigung der Rassendis
kriminierung werden die von den Staaten in ihrem eigenen 
Hoheitsgebiet getroffenen Maßnahmen leisten. Die interna
tionalen Maßnahmen, die im Rahmen eines Programms fiIr die 
Dritte Dekade gelloffen werden, sollen daher darauf ausge
richtet sein, den Staaten ein wirksames Vorgehen ZU erleich
tern. Das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriming' hat fiIr die Staaten Nonnen 
festgelegt, und es soll alles getan werden, um sicherzustellen, 
daß diese Nonnen universell akzeptiert und angewandt wer
den. 

6. Die Generalversammlung soll wirksamere Maß.. 
naltmen erwIIgen, um sicherzustellen, daß alle Vertragsstaaten 
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Fenn vun Rassendiskriminierung ihren BerichtetstaUungs
pflichten und ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. 
Einze\staatliche Maßnaltmen gegen )lassismus und Rassendis
kriminierung sollen überwacht und verbessert werden, indem 
ein sschverstllndiges Mitglied des Ausschusses fiIr die Beseiti
gung der Rassendiskriminierung gebeten wird, einen Bericht 
über die Hindernisse zu erstellen, die sieh der wirksamen An
wendung des Übereinkommens durch die Vertragsstaaten ent
gegenstellen, und AbbiJfemaßnahmen vorzuschlagen. 

7. Die Generalversamm\ung ersucht den Generalsekretlir, 
regionale Workshops und Seminare zu veranstalten. Ein aus 
MitgIiedem des Ausschusses gehildetes Tham soll gebeten 
werden, diese Veranstaltungen zu beobachten. Folgende The
men werden fiIr diese Seminare vorgeschlagen: 

a) ein Seminar zur Bewertung der bei der Anwendung 
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Fenn von Rassendiskriming gesammelt.en Erfahrungen. 
Das Seminar wUrde auch die Effizienz der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Beschwerdeverfahren bewerten, die 
Opfern von Rassismus zur Verfügung stehen; 

b) ein Seminar über die Beseitigung der Anstiftung zu 
Rassenhaß und Rassendiskriminierung, eiascbließ\ich des 
Verbots von Propagandaaktivitäten und daran beteiligten 
Organisatiunen; 

c) ein Seminar über das Recht auf gleiche Behandlung 
vor den Gerichten und anderen Einrichtungen der Justiz, 
einschließlich des Anspruchs auf Wiedergutmachung der 
molge vun Diskriminierung erlittenen Scbliden; 

d) ein Seminar über die Übertragung der rassischen 
Ungleichheit von einer Generation auf die nlIchste, unter 
besonderer Berücksichtigung der Kinder von Wanderarbeitern 
und des Auftretens neuer Fonnen der Rassentreunung; 

e) ein Seminar über Einwanderung und Rassismus; 

1) ein Seminar über die internationale Z"sammenarbeit 
bei der Beseitigung der Rassendiskriminerung, namentlich 
über die Zusammenarbeit zwischen den Staaten, den Beitrag 
der niehtstaat\lchen Organisationen, nationaler und regionaler 

Institutiunen und der Organe der Vereinten Nationen sowie 
über Petitionen an die zur Kontrolle der VeItragseinhaltung 
eingesetzten Organe; 

g) ein Seminar über den Erlaß iunerstaatlicher Rechtsvor
schriften zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung, die ethnische Gruppen, Wanderarbeiter und 
Flüchtlinge in allen 'Thilen der Welt betreffen; 

h) ein Seminar über FIOchtiingsströme, die durch 
ethnische Konflikte oder die politische Neugliederung mul
tietbnischer Gesellschaften hervorgerufen werden, die sich in 
einem sozioökonomischen Umbruch befinden, und über den 
bestehenden Z!Jsammenhang mit Rassismus im Gastland; 

i) ein Ausbildungskurs über innerstaatliche Rechtsvor
schriften zum Verbot der Rassendiskriminierung sowohl fiIr 
Staatsangehörige von Ländern, in denen es solche Rechtsvor
schriften gibt, als auch fiIr Staatsangehörige von Ländern, in 
denen es sie nicht gibt; 

J) RegionaIsemlnar über Nationalismus, Ethno-Na
tionalislDu8 und Menschenrechte könnten ebenfalls Gelegen
heit bieten, das Verständnis der Ursachen der ethnischen 
Konflikte der heutigen Zeit, insbesondere der sogenannten 
Politik der ethnischen Säuberung, zu vertiefen, um Lösungen 
zu finden; 

k) ein Seminar fiIr Sachverständige auf dem Gebiet der 
Bildung und AushIIdung, unter Einschluß der nichtstaat1ichen 
Organisationen, in Zusammenarbeit mit der Organisatiun der 
Vereinten Nationen fiIr Erziehung, WJSSCD8Chaft und Kultur 
und anderen in Betracht kommenden Organisationen, mit dem 
Ziel, LehrmateriaI und Ausbildungskurse fiIr Lehrer und 
andere Meinungsbilder über die Beseitigung von Vorurteilen 
und die Förderung der Thleranz zu erstellen. 

8. Die Generalversammlung ersucht die Sekretariats
Hauptsbtei\ung Presse und Information, sich mit konkreten 
Aktivitäten zu befassen, die von den Regierungen und ent
sprechenden I'in,.,lstaatUchen nichtstaat1ichen Organisationen 
durchgeführt werden könnten, um sm 21. März eines jeden 
Jahres den JnternationaIen 'Thg fiIr die BeseitIgung der Rassen
diskriminierung zu begehen. KOnstIer sowie flthrende Vertreter 
der Religionen, Gewerkschaften, Unternehmen und politische 
Parteien sollen um ihre Untersllltzllog geheten werden, um der 
Bevölkerung die Obel des Rassismus und der Rassendis
kriminierung bewußt zu machen. 

9. Die Hauptsbteilung Presse und Information soll 
außerdem P\akate fiIr die Dritte Dekade herausbringen und 
Informationsbroschüren über die fiIr die Dekade geplanten 
Aktivitäten veröffentlichen. Darüber hinaus sollen 
Dokomentarfilme und Berichte sowie Hörfunkprogramme 
über die Sl'bHdlichen Auswirkungen des Rassismus und der 
Rassendiskriminierung in Betracht gezogen werden. 

10. InZusatnmenarbeitmitderOrgsnisatiunderVereinten 
Nationen fiIr Erziehung, Wissenschaft und Kultur und der 
Hauptabtei\ung Presse und Information unterstützt die Ge
neralversammlung die Veranstaltung eines Seminars über die 
Rolle der Mas_medien bei der Bekämpfung beziehungsweise 
Verbreitung rassistischen Gedankenguts. 

11. In Zusammenarbeit mit der Internationalen Arbeits
organisatiun soll die Möglichkeit der Veranstaltung eines 
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Seminars über die Rolle der Gewerkschaften bei der Bekämp
fung von Rassismus nnd Rassendiskrimin im Erwerbs
leben geprüft werden. 

12. Die Generalversamminng bittet die Orgamsation der 
Vereinten Nationen fIIr Erziehnng, WISSenschaft nnd Kultur, 
die Ausarbeitung von Unterrichtsmaterial nnd Lehrmitteln zur 
Förderung von Unterrichts-. Ausbildnngs- nnd Bildnngs-. 
aktivitäten gegen Rassismus nnd Rassendiskriminernng zu 
beschleunigen nnd dabei besonderes Gewicht auf den Grund
nnd Sekundarschulnnterricht zu legen. 

13. Die Generalversammlnng fordert die Mitglied .... teq 

auf. besondere Anstrengnngen zu nnternehmen, 

a) um das Ziel der Nichtdiskriminiernng in allen Bil
dnngsprogrammen nnd -politiken zu fördern; 

b) um der staatsbürgerlichen Bildnng der Lehrer be
sondere Aufmerksamkeit zu widmen. Es ist nnerilißlich. daß 
die Lehrer die Grundsätze nnd den wesentlichen 1nhalt der fIIr 
Fragen des Rassismus nnd der Rassendiskriminierung relevan
ten Rechtxtexte kennen nnd mit dem Problem der Beziehnngen 
zwischen Kindern. die verschiedenen Bevö1kerungsgruppen 
angehören, umgehen können; 

c) um Zeitgeschichte bereits in einem frühen Alter zu 
nnterrichten nnd Kindern ein genaues Bild der von faschisti
schen nnd anderen totalitären Regimen begangenen Ver
brechen nnd insbesondere von den Verbrechen der Apartheid 
nnd des Völkermordes zu vermitteln; 

d) um sicherzustellen, daß die Lelupiline und LehrblIcher 
antirassistische Grundsätze widerspiegeln und die interkultu
relle Erziehnng fördern. 

MAssNAHMBN AUF NATIONAL1lR UND REGIONAL1lREBBNE 

14. Im Kontext der auf nationaler nnd regionaler Ebene zu 
treffenden Maßnahmen stellen sich die folgenden Fragen: Giht 
es erfolgreiche einzeIstaatliche Modelle zur Beseitignng von 
RaMismns nnd Rassenvorurteilen. die den Staaten empfohlen 
werden könnten, beispielsweise zur Erziehnng der Kinder, 
oder gibt es Gleichheitsgrnndslitze, mit denen der gegen 
Wanderarbeiter, ethnische Minderheiten oder autochthone 
Bevölkerungsgruppen gerichtete Rassismus bekämpft werden 
könnte? Welche Art von Programmen der "positiven Dis
kriminiernng" giht es auf nationaler nnd regionaler Ebene zum 
Ausgleich der Diskriminiernng bestimmter Gruppen? 

15. Die Generalversamminng empfiehlt den Staaten, 
soweit noch nicht geschehen, Rechtsvorschriften zum Verbot 
von Rassismus nnd Rassendiskriminiernng zu vernbSchieden, 
zu ratifizieren nnd anzuwenden, wie das lnternationale 
Übereinkommen zur Beseitignng jeder Form von Rassendis
kriminierung' und die Internationale Konveation zum Schutz 
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer nnd ihrer Familien
angehörigen!.!. 

16. Die Generalversammlnng empfiehlt den Mitgliedstaa
ten, ihre llfaatiichen Programme zur Beklimpfung der Rassen
diskriminiernng und deren Auswirknngen zn überprüfen, um 
Gelegenheiten zur Überwindnng der unterschiedlichen Si
tuation verschledener Gruppen zn erkennen nnd zn nutzen nnd 
insbesondere Wobnnngs-, Bildungs- nnd BeschlIftignngspro
gramme durchzufilhren, die sich im Kampf gegen Rassen
diskriminiernng nnd Fremdenfeindliehkeit als erfolgreieh 
erwiesen haben. 

17. Die Generalversammlnng empfiehlt den Mitglioostaa
ten, die Mitwirknng von louma1isten und Menschenrechts
aktivisten aus Minderheitengruppen und -gemeinschaften in 
den Massenmedien zu 1IIIIeISIfItzen In Hörfunk nnd Fernsehen 
soll die Zahl der Scodnngen, die von oder in 2'aJsommenarbeit 
mit rassischen nnd kulturellen Minderheitengruppen heigestellt 
werden, erhöht werden. Multikulturelle Aktivitliten der Medien 
sollen außerdem Oberall dort nnterstfltzt werden, wo sie zur 
Unterdrilcknng von Rassismus nnd FremdenfeindHchkeit bei-

. tragen können. 

18. Die Generalversamminng empfiehlt den Regional
organisationen, mit den Vereinten Nationen bei deren Bemü· 
hnngen um die Bekämpfung von Rassismus nnd Rassendis
kriminiernng eng zusammenzuarbeiten. Die mit Menschen
rechtsfragen befaßten Regionalorganisationen könnten die 
Öffentlichkeit in ihrer jeweiligen Region gegen die 0beJ. des 
Rassismus nnd der Rassenvorurteiie mobilisieren, die gegen 
benachteiligte rassische nnd ethnische Gruppen gerichtet sind. 
Diese Institutionen könnten insofern eine wichtige Aufgabe 
wahrnehmen, als sie den Regiernngen dabei behilflich sein 
könnten, Innerstaatliche Rechtsvorschriften gegen die 
Rassendiskriminierung zu erinssen nnd die VernbSchiednng 
nnd Anwendnng der internationalen 'Übereinkünfte zu fördern. 
Die regionalen Menschenrechtskommissionen sollen aufge
fordert werden, den grundlegenden Dokumenten Ober die 
bestehenden Menschenrechts1nstrumente breite Publizität zu 
verschaffen. 

GRUNDLAGENFORSCHUNG UND STUDIEN 

19. Die lnngfristige Bestandfiihigkeit des Programms der 
Vereinten Nationen gegen Rassismus und Rassendiskrimine
rung wird zum Thil von der weiteren Erforschnng der Ursa
chen des Rassismus und der neuen Erscheinnngsformen des 
Rassismus nnd der Rassendiskr:iminieru abhängen. Die 
Generalversamminng könnte prilfen, in welchem Maße die 
Erstellnng von Studien über den Rassismus wichtig ist. Unter 
den zu untersuchenden Aspekten wlIren insbesondere folgeode 
zn nennen: 

a) . Die Anwendnng von Artikel 2 des Internationalen 
tlbereinkommens zur Beseitignng jeder Form von Rassendis
kriminiernng. Durch eine solche Studie könnten die Stanten 
darIlber Aufschluß erhalten, welche Maßnahmen in anderen 
LIindern zur Anwendnng des Übereinkommens getroffen 
wurden; 

b) die wirtschaftlichen Faktoren, die zur perpetuiernng 
von Rassismus nnd Rassendiskriminiernng beitragen; 

c) Integration oder Wahrung der kulturellen Identität in 
einer multirassischen oder multietbnischen Gesellschaft; 

d) politische Rechte, einschließlich der Mitwirknng 
verschiedener Rassengruppen an den politischen Prozessen 
nnd ihrer Vertretung im Staatsdienst; 

e) blIrgerliche Rechte, einschließlich der Migration, der 
Staatsangehörigkeit nnd der Meinnngs- nnd Vereinignngs
freiheit; 

1) Aufklärungsmaßna1nnen zur Bekämpfung von 
Rassenvorurteilen nnd Rassendiskriminiernng nnd zur Be
kanntmachnng der GnlDdslltze der Vereinten Nationen; 

g) die sozioökonomischeu Kosten des RaMismns nnd der 
Rassendiskriminiernng; 
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h} das Zlr:meJ\wachsen der Welt und die Frage des 
RaSSlSDltlS und Nationalstaates; 

i) einzelstaatIiche Mechani_ zur Bekllmpfung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung in den Bereichen 
Einwanderung. Erwerbstätigkeit, Entlohnung, Wohnen. 
Bildung und Eigentum. 

KooRDINJI!RUNG UND BERICBTBRSTAlTIlNG 

20. WIe erinnerlich, beauftragte die Generalversammlung 
in ihrer Resolution 38114 vom 22. November 1983. mit der sie 
die Zweite Dekade zur Bekllmpfung von Rassismu. und 
Rassendiskriminierung verkOndete, den Wirtschafts- und 
Sozia1rat mit der Koordinierung der Durcbfilhrang des 
Aktionsprogramms fiIr die Zweite Dekade und mit der 
Evaluierung der Aktivitlilen. Die VeIlI8ID1lI!ung bescbließt, daß 
folgende Maßnahmen gettoffen werden sollen, um den Beitrag 
der Vereinten Nationen zur Dritten Dekade ZU stärken: 

a) Die Genem1versammlung lIbertdlgt dem WJrtscbafts
und SoziaJrat und der Menschemechtskommission in Zu
sammenarbeit mit dem GeneraIsekretli die Verantwortung fiIr 
die Koordinierung der Programme und die Evaluierung der im 
Zl'sammeuhang mit der Dritten Dekade durchgefflhrten 
Aktivitllten; 

b) Der Generalsekretllr wird gebeten, konkrete Infonna
linnen Ober die zur Bekllmpfung des Rassismus durchgefflhrten 
Aktivitllten in Form eines Jahresberichta zur Vertilgung ZU 
stellen, der umfassend angelegt sein und einen aI1gemeinen 
Überblick Ober alle auftmgsgemIIlIe Aktivitllten bieten sollte. 
Dies wird die Koordinierung und Evaluierung erleichtern; 

c) Es k6unte eine allen Mitgliedstaaten olfenatehende 
Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommlssion oder eine 
andere geeignete der Kommission onterstehende Einrichtung 
geschaffen werden mit dem Auftrag, auf der 0rundIage des ge
nannten Jahresberichta alle die Dekade betreffenden Informa
tionen sowie einsch1llgige Untersuchungen und Berichte von 
Seminaren zu priIfen und der Kommission so bei der Aus
arbeitong entsprechender Empfehlungen an den WJrtscbafts
und SoziaJrat betteffend einzelne Aktivitllten, die Festlegeng 
von Prioritllten usw. behilflich zu sein. 

21. Ferner soll unmittelbar nach der VerkOndung der 
Dritten Dekade eine interinstitutionelle 'Thgung zur Planung 
der Arbeitstagnngen und anderer Aktivitllten abgehalten 
werden. 

RIlGELMÄSSIGE SYSTEMWI!lTI! KoNsut:rATlONEN 

22. Jedes 1ahr sollen zur Überprilfung und P1anong der die 
Dekade betteffenden Aktivitllten KonsuIIationen zwischen den 
Vereinten Nationen. den Sonderorganisati und den 
nichtstaat1ichen Organisationen stattfinden. In diesem Rahmen 
soll das Sekretariats-Zentrum fiIr Menschenrechte interin
atitntione11e Tagungen veranstalten. bei denen weitere Maß
nahmen zur Verstärkung der Koordinierung und der 
Zusammenarbeit der Progtamme in bezug auf Fragen der 
Bekllmpfung von Rassismus und Rassendiskriming 
geprOft und erörtert werden sollen. 

23. Das Zentrum fiIr Menscbemecbte soll außerdem seine 
Beziehungen zu den nichtstaatlichen Organisationen, die 
Rassismus und Rassendiskriminerung bekllmpfen, chm:h die 
Abhaltung von Konsultationen und Informationssitzungen mit 

diesen Organisationen stärken. Diese Zusammen\dlnfte 
kötn\ten ihnen dabei belfen, VorschUIge zum Kampf gegen 
Rassismns und Rassendiskrimin zu konzipieren, 
auszuarbeiten und vorzulegen. 

24. Der Generalsekretllr soll die wlihrend der Dekade 
durchzufDhrenden Aktivitllten sowie den entsprechenden 
Mittelbedarf in die Entwtlrfe der Progmmmbapsbaltspläne. 
mrlDebmen. die wIihrend der Dekade alle zwelJahre vorgelegt 
werden, beginnend mit dem Entwmf des Programmbanshaits
planS fiIr den Zweijahreszeitraum 1994-1995. 

49/147. MaRnahmenzurBekllmpllmgheutlgerFormendes 
Re km"s, der RessendlskrJmlnenmg, der Frem
clenfelndlfrhkelt. und cIemit zusemmenhilngender 
Jntolerenz 

DIe Generalversammlung. 

nach Prtifung des Berichts des Sonderbericbterstetters fiIr 
heutige Formen des Rassisom .. der Rassendiskriming, der 
Fremdenfeindllcbkeit und damit znsammeohilngender Jntnlo
ranz16, 

1. verleiht ihrer rmnngeschrllnJaen UntemlitzUng 
Ausdruck fiIr die Arbeit des Sonderberichtetstettels der 
Menschenrechtskommission fiIr heutige Formen des Ressis
MUS, der Rassendiskriming. der Fremdenfeiudlichkeit und 
damit zusammenhlingender Jntnleranz; 

2. fordert die Mitg1iedslaeten nachdrtlcldich mif, zu 
erwägen, im Rahmen des 'Ii'euhendfonds fiIr das Programm 
der Dekade zur Bekllmpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung eigens fiIr das Mandet des Sonderbericht
etstetteIs bestimmte zweckgebundene Mittel bereitzuetellen 

3. ersucht den GenemIsekretlIr. dem Sonderberlcht
etsteUm ohne weitere Verz6genmgen jedwede personelle und 
finanzielle HlIfe zu gewlihren. die er bei der Wehrnehmung 
seines Mandats benötigt und der Generalversammlung auf 
ihrer fllnfzIgsten Tagung unter dem Punkt "Beseitigung von 
Rassismus und Rassendiskriminerung" termingerecht einen 
Zwiscbenbericht vorzulegen. 

94. Plenanitvmg 
23. De;ember 1994 

49/148. UnIverseIeVerwIrIdIdumgdes SelIlStbesllm"""iP' 
reehts der VIIIker 

Die Generalversammlung, 

erneut erklilrend, wie wichtig fiIr die tetsilchliche Clewiihr
leietnng und Binbeltnng der Menschenrechte die universale 
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechte der Völker ist, 
das in der Charta der Vereinten Nationen verankert und in den 
lnternetione1en Menschenrechtspakten" sowie in ihrer 
Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 enlhaltenen 
Erk1iIrung über die Gewllbrung der Unebbllngigkeit PD 
koloniale LlInder und Völker festgelegt worden ist, 

den Umetand begrljfJend, daß die unter kolonialer. fremder 
oder wlSUlndiscber Jlese!z!mg stehenden Völker in zunehmen-

.. A/49tm, AahImg. 
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